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RS Vwgh 1993/2/17 91/12/0165
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

BDG 1979 §51 Abs2;

GehG 1956 §13 Abs3 Z2;

Rechtssatz

Ungerechtfertigt ist eine Abwesenheit vom Dienst allgemein zunächst dann, wenn dafür kein "ausreichender

Entschuldigungsgrund" vorliegt. Nach der im Verhältnis zu § 13 Abs 3 Z 2 GehG als lex specialis anzusehenden

Bestimmung des zweiten Satzes des § 51 Abs 2 BDG 1979 gilt eine Abwesenheit vom Dienst (jedenfalls) dann als nicht

gerechtfertigt, wenn der Beamte (unter anderen dort genannten Tatbeständen) der Meldep@icht nach dem ersten Satz

dieser Bestimmung (zur Gänze) NICHT nachkommt.
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